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Vorwort 

Diese Revision 9 ist eine Aktualisierung auf die EEG-Novellen von 2021 und 2023. Zudem ist 
eine neue Revision der TR 2 „Bestimmung von Leistungskennlinien und standardisierten 
Energieerträgen“ erschienen. Ursächlich hierfür war die Veröffentlichung der dritten Edition 
der internationalen Norm zur Leistungskennlinienvermessung (DIN EN 61400-12-1)1. Die 
Verweise auf die TR 2 bzw. DIN EN 61400-12-1 sind in der Revision 9 der TR 5 entsprechend 
angepasst worden. 

In Kapitel 2 ist die Unterscheidung in Vermessungen nach Revision 16 der TR 2 (normative 
Grundlage Edition 1, DIN EN 61400-12-1) und Vermessungen nach Revision 18 beibehalten 
worden (normative Grundlage Edition 3, DIN EN 61400-12-1). 

In Kapitel 2.3 werden die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens zur 
rechnerischen Nennleistungsanpassung von vermessenen Leistungskennlinien nach 
Anhang B der TR 2 für die Anwendung im Referenzertragsverfahren formuliert. 

In Kapitel 3.4 wird das Vorgehen beschrieben, falls sich während der Betriebszeit einer Anlage 
der Referenzertrag ändert. 

Die Kapitel zur Berechnung des zusätzlichen Zeitraums der erhöhten Anfangsvergütung sind 
für WEA, die nach dem 31.12.2018 in Betrieb gegangen sind und deren anzulegender Wert 
gesetzlich festgelegt wird, nicht mehr relevant. Diese WEA müssen die Definition des 
Standortertrages nach Anlage 2 des EEG 2017, 2021 oder 2023 für die Ermittlung des 
Referenzertrages erfüllen.  

 
1 Die Edition 3 der DIN EN 61400-12-1 beruht auf einer Umstrukturierung der Norm-Reihen 61400-12 und 61400-

50. Es gab keine inhaltlichen, technischen Änderungen.  
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1 Allgemeines 

1.1 BEGRIFFE 

 Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 

 Fassung 
vom  

01.01. 
2009 

Fassung 
vom 

01.01. 
2012 

Fassung 
vom  

01.08. 
2014 

Fassungen vom  

01.01.2017, 
01.01.2021, 
01.01.2023 

Referenzanlage Anlage 5, 
Artikel 1 

Anlage 3, 
Artikel 1 

Anlage 2, 
Artikel 1 

Anlage 2, 
Artikel 1 

Referenzertrag Anlage 5, 
Artikel 2 

Anlage 3, 
Artikel 2 

Anlage 2, 
Artikel 2 

Anlage 2, 
Artikel 2 

Typ einer 
Windenergieanlage 

Anlage 5, 
Artikel 3 

Anlage 3, 
Artikel 3 

Anlage 2, 
Artikel 3 

Anlage 2, 
Artikel 3 

Referenzstandort Anlage 5, 
Artikel 4 

Anlage 3, 
Artikel 4 

Anlage 2, 
Artikel 4 

Anlage 2, 
Artikel 4 

Leistungskennlinie Anlage 5, 
Artikel 5 

Anlage 3, 
Artikel 5 

Anlage 2, 
Artikel 5 

Anlage 2, 
Artikel 5 

Tbl. 1–1: Begriffsdefinition als Verweis auf das EEG aus den Jahren 2009, 2012, 2014, 2017, 2021 und 
2023 

Standortertrag gemäß EEG 2014: Der Standortertrag einer Windenergieanlage (WEA) 
oder eines Windparks ist der an der Übergabestelle zum Netzbetreiber gemessene 
Windstromertrag. Übertragungsverluste zwischen WEA und Übergabestelle werden nicht auf 
das Messergebnis an der Übergabestelle aufgeschlagen. 

Windstrom, der außerhalb der WEA vom WEA-Betreiber genutzt oder an Dritte geliefert 
wurde und somit nicht in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wurde, muss auf 
den vorhandenen gemessenen Standortertrag aufgeschlagen werden. 

Wurde dieser außerhalb der WEA genutzte Windstrom messtechnisch nicht erfasst, so muss 
dieser im Einvernehmen zwischen WEA- und Netzbetreiber unter Zugrundelegung 
energiewirtschaftlicher Grundsätze berechnet werden. 

Gemäß § 14 EEG von Netzbetreibern vergütete Leistungsreduzierungen sind im 
Standortertrag zu berücksichtigen. 

Standortertrag gemäß EEG 2017, 2021 und 2023, Anlage 2, ist in der Technischen 
Richtlinie 10 der FGW definiert. 

Standortgüte: entspricht dem Gütefaktor und meint das Verhältnis Standortertrag zu 
Referenzertrag. Dabei ist die zur Inbetriebnahme gültige und zutreffende Definition des 
Standortertrages zugrunde zu legen.  

Stichtag: erster Tag im Monat. Ist die WEA vor dem 15. eines Monats in Betrieb gegangen, 
so fällt der Stichtag auf den 1. des gleichen Monats, sonst auf den 1. des nachfolgenden Monats. 
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Windpark: mehrere WEA (Anzahl größer 1), die über eine gemeinsame Messeinrichtung 
abgerechnet werden. 

WEA-Gruppe: Zusammenfassung von WEA im Windpark, die das gleiche 
Inbetriebnahmejahr aufweisen und unter EEG 2017, § 46 fallen. 

  



Allgemeines 3 

TR 5 Rev. 9; Nachdruck, Vervielfältigung o. ä. nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers, FGW e.V. 

1.2 SYMBOLE 

 

 Symbol Bedeutung Einheit 

K
ap

it
el

 3
 

𝑅𝑅 Referenzertrag einer WEA kWh 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 Jahresenergieertrag kWh 

𝑣𝑣 Windgeschwindigkeit m/s 

𝐹𝐹(𝑣𝑣) Rayleigh-Summenhäufigkeit der Windgeschwindigkeit  

𝐴𝐴𝑖𝑖  Leistung der WEA im 𝑖𝑖-ten Bin kW 

ℎ Höhe m 

𝑧𝑧0  Rauhigkeitslänge (hier 0,1) m 

𝛼𝛼 Hellmannexponent (hier 0,25)  
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Δ Zusätzlicher Zeitraum der Anfangsvergütung ab Stichtag Monate 

𝐴𝐴𝑠𝑠  Standortertrag einer WEA, produziert ab 
Inbetriebnahmedatum bis Stichtag 

kWh 

𝑅𝑅 Referenzertrag einer WEA kWh 

𝑡𝑡 Inbetriebnahmedatum einer WEA  

𝑆𝑆𝑆𝑆 Standortgüte  

𝑚𝑚 Anzahl Monate, die dem 𝐴𝐴𝑠𝑠 zugrunde liegen  Monate 
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𝑛𝑛𝑗𝑗  
Anzahl der WEA im Windpark im 𝑗𝑗-ten 
Abrechnungszeitraum 

 

𝑚𝑚𝑝𝑝  Anzahl der WEA in der 𝑝𝑝-ten WEA-Gruppe im Windpark  

𝐴𝐴𝑗𝑗  
Standortertrag des Windparks im 𝑗𝑗-ten 
Abrechnungszeitraum 

kWh 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠  Standortertrag der 𝑖𝑖-ten WEA bis zum Stichtag kWh 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠  Standortertrag der 𝑝𝑝-ten WEA-Gruppe bis zum 
gemeinsamen Stichtag 

kWh 

𝑅𝑅𝑖𝑖 Referenzertrag der 𝑖𝑖-ten WEA im Windpark kWh 

𝑅𝑅𝑗𝑗 
Referenzertrag des Windparks im 𝑗𝑗-ten 
Abrechnungszeitraum 

kWh 

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑖𝑖  Referenzertrag der 𝑖𝑖-ten WEA in der 𝑝𝑝-ten WEA-Gruppe kWh 

𝑅𝑅𝑝𝑝 Referenzertrag der 𝑝𝑝-ten WEA-Gruppe kWh 

𝑡𝑡𝑖𝑖  Inbetriebnahmedatum der 𝑖𝑖-ten WEA im Windpark  

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠  Stichtag der 𝑖𝑖-ten WEA im Windpark  

𝑡𝑡𝑝𝑝𝑖𝑖  
Inbetriebnahmedatum der 𝑖𝑖-ten WEA in der 𝑝𝑝-ten WEA-
Gruppe 

 

𝑡𝑡𝑝𝑝 Inbetriebnahmedatum der 𝑝𝑝-ten WEA-Gruppe  

𝑡𝑡𝑝𝑝𝑠𝑠  Stichtag der 𝑝𝑝-ten WEA-Gruppe  
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1.3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

 

AEP Jahresenergieertrag (engl. annual energy production) 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

BWE Bundesverband WindEnergie e.V. 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

FGW FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale 
Energien 

MEASNET Measuring Network of Wind Energy Institutes 

TR Technische Richtlinie 

VDMA PS VDMA Power Systems 

WEA Windenergieanlage 

ZZA Zusätzlicher Zeitraum der erhöhten Anfangsvergütung 

 


